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Verordnung über den geschützten Landschaftsbestandteil 
"Steinbruch bei Urspring" in der Gemarkung Wichsenstein, 

Markt Pretzfeld, Landkreis Forchheim 
vom 12. Juli 1989 

Auf Grund vonArt. 12 Abs.1 und3 in Verbindungmit Art. 9 Abs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes- Bay N atSchG- (BayRS 7 91 -
1-U), zuletzt geändert durch§ 7 des Gesetzes vom 16. Juli 1986 
(GVBl S. 135), erläßt das Landratsamt Forchheim als untere 
Naturschutzbehörde folgende, mit Schreiben der Regierung von 
Oberfranken vom 27.6.1989, Nr. : 820 - 8632 d, genehmigte Ver
ordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Wichsenstein, Markt Pretzfeld, ca. 750 m 
südöstlich vom Ortsteil Eberhardstein, Markt Pretzfeld, gele
gene Steinbruch wird in den in§ ;l festgelegten Grenzen unter der 
Bezeichimng "Steinbruch bei Urspring" als Landschaftsbe
standteil nach Art. 12 Abs. 1 BayNatSchG geschützt. 

§2 

Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe von 
ca. 3,6 ha. 2Er besteht aus Teilflächen des Grundstücks Fl.Nr. 
572 der Gemarkung Wichsenstein, Markt Pretzfeld. 

(2) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil ist in einer Karte im 
Maßstab 1 : 5 000 eingetragen. 2Die Karte (Anlage) ist 
Bestandteil dieser Verordnung. 

§3 

Schutzzweck 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, 

1. die Vorkommen der dort lebenden Pflanzen- und Tierarten zu 
schützen und deren ökologische Entwicklung zu gewährlei
sten, 

2. den für den Bestand der vorkommenden Pflanzen- und Tier
arten notwendigen Lebensraum, insbesondere die erforderli
che Bodenbeschaffenheit, zu erhalten, 

3. die aufschlußreiche und seltene Schichtung des oberen Malm 
mit Schwammriffablagerungen sowie die wertvolle Felsvege
tation zu schützen, 

4. zur Belebung des Landschaftsbildes im Raum der Fränki
schen Schweiz beizutragen . 
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§4 

Verbote 

(1) 1Es ist gemäß Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4 
BayNatSchG verboten, ohne Genehmigung der unteren 
Naturschutzbehörde den geschützten Landschaftsbestand
teil zu entfernen, iu zerstören oder zu verändern. 

2Es ist vor allem verboten, 

1. die gegenwärtige Vegetation durch kulturtechnische 
Maßnahmen, insbesondere durch Umbruch und Entwäs
serung, zu verändern, 

2. die Fläche zu beweiden, 

3. die Lebensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu 
zerstören oder nachteilig zu verändern, 

4. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile abzuschneiden, 
abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu 
entfernen, zu beschädigen oder deren Wurzeln, Knollen 
oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mitzu
nehmen, 

5. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu 
beunruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 
Gelege, Larven, Puppen oder sonstige Entwicklungsfor
men sowie- Nist- , Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
wegzunehmen, zu beschädigen, zu zerstören sowie zum 
Fang freilebender Tiere geeignete Vorrichtungen anzu
bringen, 

6. bauliche Anlagen im Sinhe der Bayerischen Bauordnung 
zu errichten, zu ändern oder zu beseitigen, auch wenn 
hierfür keine öffentlich-rechtliche Genehmigung (Bau
genehmigung) erforderlich ist, 

7. Schädlingsbekämpfungsmittel (Insektizide), Unkraut
bekämpfungsmittel (Herbizide) oder Pilzvernichtungs
mittel (Fungizide) einzusetzen, 

8. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen, 

9. standortfremde Gehölze, insbesondere Fichte, Kiefer, 
Schwarzkiefer , Lärche, Strohe, Douglasie, Robinie oder 
Roteiche anzupflanzen, 

10. zu zelten, zelten zu lassen; zu lagern, 
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